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 Einwohnergemeinde Katholische Kirchgemeinde Bürgergemeinde 
 
 2002 2003 2004 2005  2002 2003 2004 2005  2002 2003 2004 2005 
   %   %  %  %    %   %  %  %    %   %  %  % 
               
Zug  70 1)  70 6) 70 9) 70 14)   10  10 7) 10 11) 10 17)    2   2 2 2 
               
Oberägeri  75  75 75 75   14  14 15 15    4   4 4 4 
               
Unterägeri  79 2)  79 83 85   14  15 14 14    4   4 4 4 
               
Menzingen  77  76 78 78   15  15 14 13    3   3 3 3 
               
Baar  70  70 70 70   11 5)  11 8) 11 12) 10 18)    2   2 2 2 
               
Cham  76  75 73 73 15)   12  12 12 11 19)    -   - - - 
               
Hünenberg  66  70 70 70   12  12 12 11 20)    -   - - - 
               
Steinhausen  70 3)  70 70 10) 70 16)   14  14 14 13    -   - - - 
               
Risch  71  70 70 70   13  13 11 13) 11 21)    -   - - - 
               
Walchwil  70 4)  70 65 60   15  15 15 12     22)   22) 22) 22) 
               
Neuheim  77  77 77 77   15  13 13 13    -   - - - 
               
Ev. ref. Kirchgemeinde des Kantons Zug     10  10 10 10      
               
Kanton:   82  82 82 82           
 
 
 
  1) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2002 ein Rabatt von 5 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 65 %) 
  2) Auf den Steuerfuss von 79 % wird für das Steuerjahr 2002 ein Rabatt von 4 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 75 %) 
  3) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2002 ein Rabatt von 5 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 65 %) 
  4) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2002 ein Rabatt von 2 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 68 %) 
  5) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2002 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
  6) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2003 ein Rabatt von 5 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 65 %) 
  7) Auf den Steuerfuss von 10 % wird für das Steuerjahr 2003 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9 %) 
  8) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2003 ein Rabatt von 5 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 10,45 %) 
  9) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2004 ein Rabatt von 2 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 68 %) 
10) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2004 ein Rabatt von 1 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 69 %) 
11) Auf den Steuerfuss von 10 % wird für das Steuerjahr 2004 ein Rabatt von 5 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,5 %) 
12) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2004 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
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13) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2004 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
14) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 2 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 68 %) 
15) Auf den Steuerfuss von 73 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 5 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 68 %) 
16) Auf den Steuerfuss von 70 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 2 % des Einheitsansatzes gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 68 %) 
17) Auf den Steuerfuss von 10 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 5 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,5 %) 
18) Auf den Steuerfuss von 10 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9 %) 
19) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
20) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
21) Auf den Steuerfuss von 11 % wird für das Steuerjahr 2005 ein Rabatt von 10 Prozent gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9,9 %) 
22) Einkünfte, die mit Sondersteuern belastet werden, sind mit 10 % des Einheitsansatzes zu versteuern. 
 
 
 


